
Sollte es also jemals so weit kommen, dass eine Gemeinde tatsächlich aus der Schweiz austreten

möchte, dann wäre eine bereits erlassene Regelung der Gemeindesezession eine wertvolle Hilfe

im Hinblick auf Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit.'?^

IV. Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die theoretische Frage erörtert, welche gesetzlichen Grundla-

gen nötig wären, damit eine Schweizer Gemeinde aus der Eidgenossenschaft rechtskonform

austreten könnte. Um einen Vorschlag für eine gesetzliche Austrittsmöglichkeit machen zu

können, wurde die Regelung im liechtensteinischem Recht (Art. 4 Abs. 2 LV) und die aktuelle

Rechtslage in der Schweiz analysiert.

In Liechtenstein kann eine Gemeinde ihren Austritt in der Gemeindeversammlung ohne die

Zustimmung des Gesamtstaates beschliessen. Erst das für den Austritt ausgearbeitete Gesetz

bzw. Staatsvertrag unterliegt dem (fakultativen) Zustimmungserfordernis des Volkes. Diese Er-

kenntnisse halfen bei der Abwägung, welche Zustimmungserfordernisse bei einer schweizeri-

schen Regelung des Austrittsrechts angebracht wären.

In der Schweiz ist eine innerstaatliche Festsetzung eines Sezessionsrechts nicht ausgeschlossen.

Veränderungenderterritorialen Strukturen sind möglich, sofern sie nach dem in der BV vorge-

sehenen Verfahren durchgeführt werden. Auf Bundesebene kann zur Systematik passend unter

Art. 53 BV eine den bestehenden Verfahren ähnliche Regelung eingeführt werden. Auch auf

Kantons- und Gemeindeebene kann ein Sezessionsrecht in die bestehende Rechtslage harmo-

nisch eingegliedert werden. Wie in Liechtenstein soll auch in der Schweiz bloss ein Verfahren

festgelegt werden und auf gesetzlich verankerte Gründe für eine Sezession verzichtet werden,

da die genaue Fixierung solcher Gründe problematisch sein könnte. Die Anforderungen für die

Zustimmung zum Austritt müssen aufgrund der bestehenden Verfahren für Gebietsveränderun-

gen in der Schweiz höher gesetzt werden,als dass sie in Liechtenstein sind. Die Hürden für

Gemeindesezessionen wären daher hoch, aber dennoch erreichbar. Aufgrund der eher geringen

praktischen Bedeutung eines Gemeindesezessionsrechts für die Schweiz bleibt es hiermit vor-

erst bei einem blossen Gedankenspiel.
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